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Beschluss VV 6/25 
der 64. Verbandsversammlung 
 
 
Gegenstand: Entlastung des Vorsitzenden und des Verbandsvorstandes 
 zum Jahresabschluss 2024 
  
Grundlage: § 6 Abs. 1 Ziffer 6 und § 19 Abs. 3 der Satzung für den Regiona-

len Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte; Beschluss 
VR 2/25 des Rechnungsprüfungsausschusses vom 24.09.2025 

 
Einreicher: Vorsitzender des Regionalen Planungsverbandes der Planungs-

region Mecklenburgische Seenplatte 
 
 
Veröffentlichung: ja 
 
 
Mitzeichnung: Geschäftsstelle des Regionalen Planungsverbandes Mecklenbur-

gische Seenplatte 
 
 
 
 
Neubrandenburg, den 17.11.2025 
 

 
Thomas Müller 
Vorsitzender 
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Die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Mecklenburgische Seen-
platte hat auf ihrer 64. Versammlung Folgendes beschlossen: 
 
Die 64. Verbandsversammlung trifft bezüglich des Jahresabschlusses 2024 folgende 
Beschlussfassung: 
 
Dem Vorsitzenden sowie dem Verbandsvorstand wird für den geprüften und beschlos-
senen Jahresabschluss 2024 des Regionalen Planungsverbandes Mecklenburgische 
Seenplatte uneingeschränkte Entlastung erteilt. 
 
Begründung: 
 
Das Haushaltsjahr 2024 wurde entsprechend § 19 der Satzung durch das Rechnungsprü-
fungsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte sowie den Rechnungsprüfungsaus-
schuss des Regionalen Planungsverbandes geprüft.  
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 ergab, dass sich keine Beanstandungen ergeben 
haben, die einer Entlastung des Vorsitzenden und des Verbandsvorstandes entgegenstehen.  
 
Die Entlastung des Vorsitzenden und des Verbandsvorstandes wird öffentlich bekannt ge-
macht. 
 


